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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Stadtwerke Unna GmbH für die 
Bereitstellung von Breitbandprodukten 

1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Bereitstellung 

von Produkten des ISPs über das von ihm betriebene Breitbandnetz gegen-
über seinen Kunden. Je nach Beauftragung gelten sie insbesondere für die 
Dienste Internet, Telefonie, Übertragung von TV- und Radiosignalen in der 
gewählten Produktform, zusätzliche TV Pakete und andere TV-Services (zu-
sammen „TV Produkte“ genannt), die Überlassung eines Breitbandanschlus-
ses (nachfolgend auch jeweils einzeln „Produkt“ oder gemeinsam „Produkte“ 
genannt) sowie die Überlassung von Hardware (z.B. Empfangsgerät).

1.2 Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus dem Auf-
tragsformular und der

1.3 Auftragsbestätigung, der jeweiligen Preisliste, der Leistungsbeschreibung, 
ggf. für einzelne Produkte des ISPs geltende Besondere Geschäftsbedin-
gungen und diesen AGB. Im Fall von Widersprüchen der Bestimmungen der 
vorstehenden Dokumente gehen die Bestimmungen der jeweils zuerst ge-
nannten Dokumente denen der danach genannten Dokumente vor.

2. Vertragsschluss
2.1 Der Vertrag kommt durch einen Auftrag des Kunden und die anschließende 

Annahme durch den ISP unter Einbeziehung dieser AGB zustande. Die An-
nahme erfolgt im Regelfall durch Zusendung einer Auftragsbestätigung, spä-
testens jedoch mit Bereitstellung des beauftragten Produkts.

2.2 Der ISP akzeptiert grundsätzlich nur volljährige, natürliche Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland als Kunden. Sofern Vertragsgegenstand ausdrück-
lich ein als „Business“ bezeichnetes Produkt ist, werden auch juristische Per-
sonen als Kunde akzeptiert. Im Übrigen handelt es sich um ein Privatkunden-
produkt.

2.3 Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
widersprochen.

3. Leistungen des ISP und Anforderungen
3.1. Der ISP überlässt dem Kunden im Rahmen der technischen, rechtlichen und 

betrieblichen Möglichkeiten in einem von ihm durch ein Breitbandnetz ver-
sorgten Gebiet das beauftragte Produkt und gewährt ihm Zugang zu den zum 
Umfang des gewählten Produkts gehörenden Leistungen nach Maßgabe die-
ser AGB. Die mittlere Verfügbarkeit der Produkte liegt im Jahresdurchschnitt 
bei mindestens 97,5 %.

3.2. Voraussetzung für die Leistungserbringung ist der Anschluss an das Breit-
bandnetz des ISPs. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben oder entfällt die-
se während der Vertragslaufzeit aus einem nicht vom ISP zu vertretendem 
Grunde, steht dem ISP ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.

3.3. Der ISP nutzt in der Regel den sich auf dem Grundstück des Kunden befind-
lichen Hausanschluss als Übergabepunkt seiner Leistung. Je nach gewählter 
Produktart kann es sich hierbei um Kupferdoppeladern (z. B. Hausanschluss 
der Telekom Deutschland GmbH), Glasfaser oder um einen Koax-Hausan-
schluss handeln. Ggf. erforderliche Kosten etc. in Bezug auf die Herstellung 
des Hausanschlusses sind mit dem jeweiligen Versorger zu vereinbaren bzw. 
an diesen zu entrichten. Der in Satz 1 bzw. 2 beschriebene Übergabepunkt ist 
gleichzeitig die Schnittstelle zum Hausverteilernetz, welches im Verantwor-
tungsbereich des Kunden liegt.

3.4. Der ISP überlässt dem Kunden den Übergabepunkt zur Nutzung. Durch den 
Kunden veranlasste Mitversorgungen anderer Objekte sind ohne Zustim-
mung des ISPs nicht gestattet.

3.5. Ist Vertragsgegenstand die Übertragung von TV- und Radiosignalen, über-
mittelt der ISP analoge und/ oder digitale Rundfunk- und ggf. andere Signale 
bis zum Übergabepunkt (Erfüllungsort). Der ISP übermittelt diese Signale 
nur, soweit ihm dies die Bindung an Gesetze, (internationale) Vereinbarun-
gen und Entscheidungen Dritter (z.B. von Landesmedienanstalten und Pro-
grammveranstaltern) ermöglicht. Der ISP muss sich daher vorbehalten, die 
einzelnen Kanäle, deren Belegung und Nutzung zu ändern. Hierunter fällt 
auch die Möglichkeit, während der Vertragslaufzeit technische Verbesserun-
gen einzuführen, insbesondere auch die zur Übertragung analoger Signale 
genutzte Bandbreite zu reduzieren, ganz oder teilweise einzustellen und zu 
einer gegebenenfalls verschlüsselten Signalverbreitung zu wechseln. Sofern 
dadurch beim Kunden zusätzliche Kosten entstehen, wird der ISP den Kunden 
auf die Änderung und eventuell notwendige Zusatzgeräte rechtzeitig hinwei-
sen. Für den Hinweis und die diesbezüglichen Rechte des Kunden gilt Ziff. 5 
Ziff.12 entsprechend.

3.6. Der ISP stellt dem Kunden auf Wunsch ggf. kostenpflichtig für die Laufzeit 
des Vertrages ein Empfangsgerät zur Verfügung und schaltet dieses für die 
vertraglich vereinbarten Produkte frei. Die Hardware verbleibt im Eigentum 
des ISPs, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.

3.7. Bei der Nutzung kann die Zahl der empfangbaren Sender aufgrund verpflich-
tender Vorgaben der Programmveranstalter reduziert sowie die Wiedergabe 
und Nutzung von empfangsgeräteabhängigen Zusatzfunktionen (z.B. Catch 

up TV, Aufnahme) eingeschränkt oder unmöglich sein. Weiterhin können ggf. 
nicht alle Zusatzdienste des ISPs genutzt werden.

3.8. Das zur Verfügung gestellte Empfangsgerät ist nur im Netz des ISPs ver-
wendbar. Bei Mängeln des Empfangsgeräts gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen.

3.9. Nur der ISP ist berechtigt, die zum Empfang der Produkte sowie zu deren 
Ergänzung oder Änderung erforderliche Software auf das Empfangsgerät 
aufzuspielen oder dort vorhandene Software/Firmware oder darauf gespei-
cherte Daten zu ergänzen, zu ändern oder das Empfangsgerät auf Kosten 
des ISPs auszutauschen. Nimmt der Kunde die gemäß Satz 1 beschriebenen 
Handlungen vor und kommt es dabei zu Beeinträchtigungen, Störungen etc., 
ohne dass der ISP diese zu vertreten hat, ist der Kunde weiterhin zur Leistung 
verpflichtet. Zudem hat der Kunde dem ISP den Aufwand für die Beseitigung 
der Beeinträchtigung, Störung etc. zu erstatten.

3.10. Ist ein bestehender Vertrag über einen Breitbandanschluss Voraussetzung 
für den Bezug weiterer Produkte des ISPs, gilt bei Beendigung des Vertra-
ges über den Breitbandanschluss die Bestimmung des Absatzes 2 der be-
sonderen Geschäftsbedingungen TV-Pakete und TV Services entsprechend. 
Zudem hat der Kunde dem ISP den Aufwand für die Beseitigung der Beein-
trächtigung, Störung etc. zu erstatten.

4.	 Pflichten	und	Obliegenheiten	des	Kunden
4.1. Der Kunde stellt die Räumlichkeiten, Einrichtungen und die in der jeweiligen 

Leistungsbeschreibung dargestellten technischen Voraussetzungen zur Ver-
fügung und ermöglicht dem ISP oder von diesem beauftragten Personen 
nach vorheriger Absprache den Zugang zu diesen, insbesondere zu Installa-
tions-, Prüf-, Wartungs- und Reparaturzwecken.

4.2. Der Kunde wird nur Hausinstallationen und Endeinrichtungen sowie Endgerä-
te anschließen, deren Verwendung in öffentlichen Telekommunikationsnet-
zen in Deutschland zulässig ist und die insbesondere den Regelungen über 
elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen.

4.3. Der Kunde wird alle Installations-, Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten 
am Breitbandnetz des ISPs einschließlich des Übergabepunktes ausschließ-
lich durch den ISP oder von diesen beauftragten Personen ausführen lassen.

4.4. Der Kunde wird ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des ISPs die Produkte 
des ISPs Dritten (hierzu zählen nicht Mitglieder des eigenen Haushalts) nicht 
zur ständigen Alleinnutzung überlassen. 

4.5. Der Kunde wird ferner für alle Entgelte und Schäden aufkommen, die durch 
die von ihm zu vertretende Nutzung der Produkte durch Dritte und Mitglieder 
des eigenen Haushalts entstehen.

4.6. Der Kunde wird dem ISP Änderungen in der Anzahl der an den Übergabe-
punkt angeschlossenen Wohneinheiten, etwaiger Änderungen der vertrag-
lichen Grundlage (z.B. Änderung der privaten Nutzung in gewerbliche Nut-
zung) sowie eintretende Änderungen seines Namens, seiner Anschrift oder 
des Standortes eines etwaig überlassenen Empfangsgeräts unverzüglich 
mitteilen. Insbesondere wird der Kunde darauf hingewiesen, dass bei einer 
Veränderung der Objektadresse ein über einen Telefonanschluss des ISPs ab-
gesetzter Notruf nicht mehr der korrekten Adresse zugeordnet werden kann.

4.7. Der Kunde wird dem ISP nach vorheriger Absprache im Rahmen des ihm 
rechtlich und tatsächlich möglichen Zugang zum Übergabepunkt oder zum 
Hausverteilernetz ermöglichen, um Sperrungen des Breitbandanschlusses 
oder einzelner Produkte – auch für andere Nutzer – vorzunehmen oder auf-
zuheben.

4.8. Der Kunde wird, die ihm von dem ISP überlassene Hardware pfleglich behan-
deln und weder ihr Gehäuse öffnen noch sie in anderer Weise manipulieren 
noch anders als vereinbart nutzen. Er ist verpflichtet, den ISP über sämtliche 
Beeinträchtigungen dessen Eigentumsrechts an der überlassenen Hardware, 
beispielsweise durch Pfändung, Beschädigung oder Verlust, unverzüglich zu 
informieren und binnen drei Tagen nach telefonischer Meldung auch schrift-
lich zu informieren. Hat der Kunde die Beeinträchtigung zu vertreten, kann 
der ISP den Vertrag außerordentlich kündigen und Schadensersatz verlangen.

4.9. Die Installation der Hardware obliegt dem Kunden. Er stellt auch die zum 
Empfang des Produkts über das Empfangsgerät hinaus notwendigen End-
geräte zur Verfügung.

4.10. Der Kunde nutzt die Produkte des ISPs nur in Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen und vertraglichen Bestimmungen. Insbesondere darf er keine Ein-
richtungen nutzen oder Anwendungen ausführen, die zu Veränderungen an 
der physikalischen oder logischen Struktur des Netzes des ISPs oder eines 
anderen Telekommunikationsnetzes führen könnten.

4.11. Der Kunde ist verpflichtet, die Regelungen für den Jugendschutz einzuhalten. 
Der Kunde darf Jugendlichen unter 18 Jahren keinen Zugang zu Filmen oder 
Inhalten gewähren, die mit einer Jugendschutzsperre versehen sind.

4.12. Der Kunde ist nicht berechtigt Eingriffe in die Software des von dem ISP zur 
Verfügung gestellten Empfangsgeräts vorzunehmen bzw. vornehmen zu 
lassen. Wird der Empfang der Produkte durch Eingriffe in die Software oder 
Hardware beeinträchtigt oder unterbrochen, ohne dass der ISP die Beein-
trächtigung oder die Unterbrechung zu vertreten hat, ist der Kunde weiterhin 
zur Leistung verpflichtet. Zudem hat der Kunde dem ISP den Aufwand für die 
Beseitigung der Beeinträchtigung zu erstatten.

4.13. Der Empfang der Produkte darf nur zur privaten Nutzung erfolgen. Ist Ver-
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tragsgegenstand ausdrücklich ein als „Business“ bezeichnetes Produkt, ist im 
Rahmen der Unternehmenstätigkeit des Kunden lediglich die eigene Nutzung 
gestattet. Nach Maßgabe der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes ist 
der Kunde keinesfalls berechtigt, Programme, Filme oder sonstige Inhalte 
oder Aufzeichnungen davon zu verbreiten, per Funk, im Wege des so genann-
ten Online-Streaming oder mit Hilfe einer anderen Technologie weiterzusen-
den, öffentlich zugänglich zu machen oder an Stellen, die der Öffentlichkeit nur 
gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes zugänglich sind, öffentlich wahrnehmbar 
zu machen. Ferner ist der Kunde nicht berechtigt, das Signal für den Gebrauch 
außerhalb seiner Räumlichkeiten umzuleiten oder weiterzuleiten.

4.14. Der Kunde wird etwaig gespeicherte eigene Aufnahmen und sonstige Datei-
en stets zeitnah sichern, um etwaigen Verlust, z.B. bei Updates, Installati-
ons- oder Wartungsarbeiten vorzubeugen. Eine Haftung des ISPs ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.

4.15. Der Kunde wird nach Vertragsbeendigung alles ihm Zumutbare tun, um eine 
Sperrung des Breitbandanschlusses oder einzelner sonstiger Produkte durch 
den ISP zu ermöglichen. Er wird insbesondere mit dem ISP einen Termin zur 
Vornahme der Sperrung vereinbaren und Zugang zum Grundstück, Objekt 
und – soweit notwendig – zu seiner Wohnung gestatten.

4.16. Der Kunde ist verpflichtet, innerhalb von vierzehn Tagen nach Vertragsbe-
endigung, nach Zusendung neuer Hardware bzw. nach Wegzug aus dem Ver-
sorgungsgebiet des ISPs, die von dem ISP bereitgestellte Hardware nebst 
vollständigem Zubehör auf eigene Kosten und eigene Gefahr an den ISP zu-
rückzusenden. Die Rückgabe der Hardware vor Ablauf des Vertrags stellt kei-
ne Kündigung dar und entbindet den Kunden nicht von der Pflicht zur Zahlung 
des vereinbarten monatlichen Entgelts.

4.17. Ersetzt der ISP die Hardware bei Beschädigung oder Verlust, ohne dass der 
ISP die Beschädigung oder den Verlust zu vertreten hat, oder kommt der 
Kunde seiner Verpflichtung gemäß § 4 Absatz 15 nicht nach, so kann der ISP 
für jede nicht zurückgesendete Hardware jeweils eine Entschädigung gemäß 
Preisliste berechnen. Es bleibt dem Kunden unbenommen, nachzuweisen, 
dass dem ISP überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden als die 
Entschädigung gemäß Preisliste entstanden ist. In dem Fall einer Vertrags-
beendigung vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (z.B. durch Kündigung 
oder Rücktritt) behält der ISP sich vor, für nicht zurückgesendete Hardware 
wegen der geringeren Vertragslaufzeit eine erhöhte Entschädigung gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Vorgenanntes gilt nicht für 
Hardware, die der Kunde käuflich von dem ISP erworben hat oder die in sons-
tiger Weise in das Eigentum des Kunden übergegangen ist.

4.18. Für den Fall, dass der Kunde einen vereinbarten Termin nicht mindestens 
24 Stunden vorher abgesagt, kann der ISP eine Anfahrtspauschale gemäß 
Preisliste verlangen. Es bleibt dem Kunden unbenommen, nachzuweisen, 
dass dem ISP überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden als die 
Pauschale entstanden ist.

5. Entgelte, Rechnung, Änderungen der Entgelte und Zahlungs-
bedingungen

5.1. Die vom Kunden zu zahlenden Entgelte richten sich nach den jeweils ver-
traglich vereinbarten Entgelten und – soweit nichts Abweichendes vereinbart 
ist – der/den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste(n) des 
ISPs.

5.2. Die Entgelte für Verbindungs- und sonstige einmalige Leistungen richten 
sich nach der/den jeweils im Zeitpunkt der Buchung der Produkte bzw. Inan-
spruchnahme der Leistungen gültigen Preisliste(n).

5.3. Sämtliche Preisangaben beinhalten den jeweiligen gesetzlichen Mehrwert-
steuersatz, es sei denn, es handelt sich ausdrücklich um ein als „Business“ 
bezeichnetes Produkt.

5.4. Die jeweiligen Entgelte sind nach Leistungserbringung und Rechnungsstel-
lung fällig. Die Zahlungspflicht beginnt mit der betriebsfähigen Bereitstel-
lung der Leistung, jedoch nicht vor Beginn der vereinbarten Vertragslaufzeit. 
Sind monatlich zu zahlenden Entgelten für Teile eines Kalendermonats zu 
zahlen, wird jeder Tag des Monats, für den eine Zahlungspflicht besteht, mit 
1/30 des monatlichen Entgelts berechnet.

5.5. Sofern der Kunde den Nachweis über Einzelverbindungen (z.B. Telefonver-
bindungen), der zur Nachprüfung der Teilbeträge der Rechnung erforderlich 
ist, wünscht, kann er diesen in Textform bei dem ISP beantragen.

5.6. Die Rechnungsbeträge werden grundsätzlich, soweit nichts anderes verein-
bart ist, nicht vor Ablauf von sieben Tagen nach Rechnungsstellung im Ein-
zugsverfahren vom Konto des Kunden eingezogen. Der Kunde wird dem ISP 
hierzu eine Einzugsermächtigung erteilen und während der gesamten Ver-
tragslaufzeit für ausreichende Deckung des Kontos sorgen. Etwaige Änderun-
gen der Bankverbindung teilt der Kunde dem ISP umgehend mit und erteilt 
sodann erneut eine Einzugsermächtigung. Bei Nichterteilung oder Widerruf 
der Einzugsermächtigung kann der ISP bis zur (erneuten) Erteilung einer ord-
nungsgemäßen Einzugsermächtigung ein Bearbeitungsentgelt für die erhöh-
te administrative Abwicklung pro Rechnung gemäß Preisliste erheben.

5.7. Der Kunde hat dem ISP für den Schaden, der dem ISP durch eine nicht ein-
gelöste oder zurückgereichte Lastschrift, fehlende Kontodeckung oder die 
Nichteinlösung eines Schecks entstanden ist, einen Pauschalbetrag für 
Fremdkosten je fehlgeschlagener Buchung gemäß Preisliste zu zahlen. Dies 

gilt nicht, wenn der Kunde die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Es bleibt 
dem Kunden unbenommen, nachzuweisen, dass dem ISP überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden als die Pauschale entstanden ist. 
Das Recht zur Geltendmachung eines weitergehenden Schadens durch den 
ISP bleibt unberührt.

5.8. Liegt keine Einzugsermächtigung vor, muss der Rechnungsbetrag innerhalb 
von zehn Tagen nach Zugang der Rechnung bzw. zu dem ggf. in der Rechnung 
genannten späteren Zeitpunkt dem von dem ISP in der Rechnung angegebe-
nen Konto gutgeschrieben sein.

5.9. Beanstandungen von Rechnungen kann der Kunde nur innerhalb von 8 Wo-
chen ab Zugang gegenüber dem ISP geltend machen. Dabei hat er den Grund 
seiner Beanstandung schlüssig darzulegen. Die Unterlassung rechtzeitiger 
Beanstandungen gilt als Genehmigung. Der ISP wird den Kunden in den Rech-
nungen auf die Frist und die Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen Bean-
standung besonders hinweisen.

5.10. Der ISP ist vom Nachweis erbrachter Verbindungsleistungen bzw. von der 
Auskunft über Einzelverbindungen befreit, wenn Verkehrsdaten aus techni-
schen Gründen oder auf Wunsch des Kunden nicht gespeichert wurden oder 
wenn die Daten nach beanstandungslosem Ablauf der 8-Wochen-Frist oder 
auf Wunsch des Kunden gelöscht wurden.

5.11. Der ISP ist berechtigt, bei einer Erhöhung seiner Gesamtkosten für die Bereit-
stellung seiner Produkte das vom Kunden zu zahlende monatliche Entgelt 
entsprechend zu erhöhen. Die Gesamtkosten bestehen aus:
• Urheberrechtsentgelten und Leistungsschutzrechten (insbesondere 
 Vergütungsansprüche von Verwertungsgesellschaften für etwaige 
 Ansprüche nach § 20b Urheberrechtsgesetz);
• Technikkosten (z. B. für Netzwerk und Signalzuführung);
• Lohn- und Materialkosten (z.B. Lohnkosten für eigene Mitarbeiter, 
 Dienstleistungskosten für externe Mitarbeiter, Beschaffungskosten für
 Gegenstände des Betriebsvermögens oder Verbrauchsmaterialien);
• Kosten für die zugeführten Programme;
• Kosten für Kundenverwaltungssysteme;
• sonstigen Sach- und Gemeinkosten (z. B. Miete und Energiekosten). 

 Etwaige Kostenentlastungen sind bei der Berechnung der Gesamtkosten-
belastung des ISPs mindernd zu berücksichtigen. Eine Preiserhöhung ist nur 
zulässig, soweit die Erhöhung der Gesamtkosten auf Umständen beruht, die 
nach Vertragsschluss eingetreten sind und nicht im Belieben des ISPs stehen.

5.12. Beträgt eine Preiserhöhung mehr als 5 % des bis zum Zeitpunkt der Erhö-
hung geltenden monatlichen Entgelts, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 
im Umfang des von der Preiserhöhung betroffenen Produkts und – soweit 
das betroffene Produkt Voraussetzung für ein anderes Produkt ist – auch im 
Umfang des anderen Produkts innerhalb von sechs Wochen nach Zugang 
der Mitteilung über die Erhöhung mit Wirkung zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Erhöhung zu kündigen. Macht der Kunde von diesem Sonderkün-
digungsrecht Gebrauch, wird die Erhöhung nicht wirksam und der Vertrag 
mit Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preiserhöhung beendet. 
Kündigt der Kunde nicht oder nicht fristgemäß, wird der Vertrag zu dem in 
der Mitteilung genannten Zeitpunkt zu dem neuen Preis fortgesetzt. Der ISP 
wird den Kunden im Rahmen seiner Mitteilung über die Preiserhöhung auf 
das Kündigungsrecht und die Folgen einer nicht fristgerecht eingegangenen 
Kündigung besonders hinweisen.

5.13. Soweit sich Gesamtkosten des ISPs aufgrund von Umständen, die nach Ver-
tragsschluss eingetreten sind und nicht im Belieben des ISPs stehen, vermin-
dern, ermäßigt er die Preise entsprechend. Etwaige Erhöhungen einzelner 
Kosten kann der ISP hierbei berücksichtigen, soweit diese nicht bereits im 
Rahmen einer Preiserhöhung Berücksichtigung gefunden haben.

5.14. Unbeschadet des Vorstehenden ist der ISP berechtigt, bei einer Änderung 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer das vom Kunden zu zahlende monatliche 
Entgelt entsprechend anzupassen.

5.15. Der ISP wird den Kunden über eine Preisanpassung mindestens sechs Wo-
chen vor ihrem Inkrafttreten informieren.

5.16. Kann nach Vertragsbeendigung aufgrund Verschuldens des Kunden keine 
rechtzeitige Sperrung des Breitbandanschlusses vorgenommen werden, hat 
der ISP für die tatsächliche Nutzung des Breitbandanschlusses auch über den 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus Anspruch auf eine dem vertrag-
lich geschuldeten Entgelt entsprechende Zahlung. Alternativ kann der ISP für 
diese Nutzung die Zahlung eines Pauschalbetrags gemäß der Preisliste ver-
langen, wobei es dem Kunden unbenommen bleibt, nachzuweisen, dass dem 
ISP tatsächlich niedrigere oder überhaupt keine Aufwendungen entstanden 
sind.

5.17. Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes nur 
wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

5.18. Die Zahlungspflicht besteht unabhängig von der Pflicht der Zahlung des  
öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrags oder einer etwaigen Befreiung hiervon.

6. Verzug
6.1. Ist der Kunde mit der Zahlung der Entgelte in Höhe von mindestens einem 

monatlich vereinbarten Entgelt oder mit sonstigen Zahlungsverpflichtun-
gen in entsprechender Höhe in Verzug, so kann der ISP bei Fortbestehen 
der Zahlungsverpflichtung die Produkte bis zur vollständigen Ausgleichung 
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des Zahlungsrückstandes sperren und/oder die Inanspruchnahme weiterer 
Leistungen verweigern. Das Recht zur fristlosen Kündigung wegen Zahlungs-
verzugs oder aus einem anderen wichtigen Grund bleibt unberührt.

6.2. Kommt der Kunde
 • für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Zahlung der Entgelte oder
 • in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der 
  Zahlung der Entgelte in Höhe eines Betrags, der den monatlichen Entgelten 
  für mindestens zwei Monate entspricht, in Verzug, so kann der ISP den 
  Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
6.3. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der ISP berechtigt, anstatt der anfallen-

den Verzugszinsen sowie des Verzugsschadens eine pauschale Mahngebühr 
gemäß Preisliste je Mahnschreiben zu erheben. Es bleibt dem Kunden un-
benommen, nachzuweisen, dass dem ISP überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden als die Mahnpauschale entstanden ist. Die Geltendma-
chung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzugs bleibt unberührt.

6.4. Der ISP ist von der Leistungspflicht befreit, wenn der Kunde entgegen Ziff. 
12.5 Satz 1 eine Sicherheitsleistung nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erbringt oder Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.

6.5. Im Falle einer Vollsperrung oder Teilsperrung des Breitbandanschlusses oder 
einzelner Produkte wegen Zahlungsverzuges hat der Kunde die durch die 
Sperrung entstehenden Kosten zu tragen. Alternativ kann der ISP einen Pau-
schalbetrag für eine Vollsperrung bzw. eine Teilsperrung gemäß Preisliste 
verlangen. Im Falle der Aufhebung der Sperrung kann der ISP für den damit 
verbundenen Aufwand eine Pauschale gemäß Preisliste verlangen. In jedem 
Fall bleibt es dem Kunden unbenommen, nachzuweisen, dass dem ISP tat-
sächlich niedrigere oder überhaupt keine Aufwendungen entstanden sind.

6.6. In jedem Fall des Zahlungsverzugs, bei ungewöhnlich hohem Verbrauch oder 
bei Verschlechterung der Bonität des Kunden ist der ISP zu einer neuerlichen 
Prüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden nach Ziff. 12 berechtigt. Ergeben 
sich sodann Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden, kann der ISP ent-
sprechende Sicherheitsleistung fordern.

6.7. Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug, ist der ISP berechtigt, das ver-
traglich vereinbarte verbrauchsunabhängige Entgelt unter Anrechnung et-
waig ersparter Aufwendungen zu verlangen.

7.	 Vertragslaufzeit/Kündigung/Umzug	des	Kunden
7.1. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit. Diese richtet sich jeweils nach 

dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag.
7.2. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils 

automatisch um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende der Mindestvertragslaufzeit bzw. zum Ende des jeweiligen Verlänge-
rungszeitraums schriftlich gekündigt wird. Dies gilt nicht, wenn Vertrags-
gegenstand ein Produkt ist, für welches ausdrücklich die automatische Be-
endigung des Vertrages vereinbart ist.

7.3. Ist mit dem Kunden ein Vertragsverhältnis über ein Produkt des ISPs ge-
schlossen, für das der Breitbandanschluss Voraussetzung ist, richten sich 
Laufzeit und Kündigung des Breitbandanschlussvertrages nach der Lauf-
zeit und der Kündigungsmöglichkeit des Produkts, für den der Breitbandan-
schluss Voraussetzung ist, nachdem für den Breitbandanschlussvertrag die 
Mindestvertragslaufzeit abgelaufen ist.

7.4. Gewährt der ISP aufgrund eines bestehenden Vertrages über ein anderes 
Produkt dem Kunden einen Preisvorteil, entfällt dieser Preisvorteil, wenn der 
Vertrag über das andere Produkt endet. Ab diesem Zeitpunkt gilt sodann der 
reguläre Preis als vereinbart. Die Vertragslaufzeit bleibt unberührt.

7.5. Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Bereitstellung des Produkts.
7.6. Im Falle eines Upgrades (z.B. von Internetgeschwindigkeit oder Hardware) 

beginnt die Mindestvertragslaufzeit neu zu laufen.
7.7. Der ISP behält sich vor, in Zusammenhang mit Produkten, für die keine Ver-

tragslaufzeit vereinbart wird, eine längere Kündigungsfrist zu vereinbaren.
7.8. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach Maßgabe der vertragli-

chen und gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Sofern der Kunde 
den Grund der außerordentlichen Kündigung zu vertreten hat, hat der ISP 
einen Anspruch auf pauschalierten Schadensersatz in Höhe der monatlichen 
Grundgebühr oder – bei Tarifen ohne Grundgebühr – des monatlichen Min-
destentgeltes, die vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der außerordentli-
chen Kündigung bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin von dem 
Kunden zu zahlen gewesen wären. Etwaig ersparte Aufwendungen sind an-
zurechnen. Dem Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass dem 
ISP tatsächlich ein niedrigerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. 
Sonstige Ansprüche der Parteien bleiben unberührt.

7.9. Für den ISP liegt ein Grund zur außerordentlichen Kündigung insbesondere 
vor, wenn
• die Kreditauskunft nach Ziff. 12 negativ ausfällt;
• der Kunde seine Zahlungen einstellt oder zahlungsunfähig ist;
• die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden 
 erfolgt oder mangels Masse abgelehnt ist oder
• der Kunde sonst schwerwiegend gegen seine vertraglichen 
 Pflichten verstößt.

7.10. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündi-
gung kommt es auf den Zugang beim Vertragspartner an.

7.11. Kündigt der Kunde oder kündigt der ISP den Vertrag aus einem wichtigen 
Grund, den der Kunde zu vertreten hat, vor Bereitstellung der Leistung oder 
bevor vereinbarte Arbeiten ausgeführt sind, so hat der Kunde die von dem 
ISP getätigten Aufwendungen für bereits durchgeführte Arbeiten, für einen 
infolge der Kündigung eventuell notwendigen Rückbau bereits installierter 
Anlagen und Einrichtungen sowie sonstige durch den ISP erbrachte Leistun-
gen zu ersetzen. Der ISP behält sich vor, statt des Aufwendungsersatzes von 
dem Kunden eine Schadenspauschale gemäß Preisliste zu verlangen. Dem 
Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass dem ISP kein oder ein 
geringerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Schadensersatzansprü-
che des ISPs bleiben unberührt.

7.12. Zieht der Kunde während der Vertragslaufzeit in ein Objekt, in welchem das 
vertragsgegenständliche Produkt von dem ISP angeboten wird, wird der Ver-
trag ohne Änderung der Vertragslaufzeit und der sonstigen Vertragsinhalte 
in dem neuen Objekt fortgesetzt. Für den durch den Umzug entstandenen 
Aufwand kann der ISP ein angemessenes Entgelt verlangen, das nicht höher 
sein darf als das für einen entsprechenden Neuanschluss.

7.13. Soweit Vertragsgegenstand ein Internet- und/oder Telefonieprodukt ist, 
steht dem Kunden, wenn er Verbraucher ist, gem. § 46 Abs. 8 TKG das Recht 
zu, den Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende zu kündi-
gen, wenn er während der Laufzeit des Vertrages in ein Objekt zieht, in 
welchem das vertragsgegenständliche Produkt nicht verfügbar ist. Dies gilt 
auch, wenn für die Nutzung des vertragsgegenständlichen Internet und/ 
oder Telefonieprodukts in dem neuen Objekt weitere Voraussetzungen 
gegeben sein müssen, durch die für den Kunden ein höheres monatliches 
Entgelt entstünde. Der Kunde ist in diesen Fällen verpflichtet, unverzüglich 
einen geeigneten Nachweis über den Umzug (in der Regel die amtliche Um-
meldebestätigung) vorzulegen. Die monatlichen Grundgebühren aus dem 
Internet- und/oder Telefonievertrag werden bis zum Wirksamwerden der 
Kündigung weiter berechnet.

8. Sonstige Vertragsänderungen
8.1. Der ISP behält sich das Recht vor, Änderungen der Geschäftsbedingungen 

und/oder der Leistungsbeschreibung(en) vorzunehmen, wenn und soweit 
unvorhersehbare Entwicklungen, die der ISP nicht veranlasst und auf die er 
keinen Einfluss hat, dies erforderlich machen und die bei Vertragsschluss 
bestehende Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses nicht bedeutend 
gestört wird. Nicht von dem Änderungsrecht umfasst sind wesentliche Re-
gelungen des Vertragsverhältnisses, wie Art und Umfang des vereinbarten 
Produkts, Vertragslaufzeit und Kündigung.

8.2. Der ISP wird dem Kunden solche Änderungen rechtzeitig vor Inkrafttreten in 
Textform (z.B. Brief, E-Mail) unter drucktechnischer Hervorhebung der jewei-
ligen Änderungen bekannt geben. Soweit die Änderungen dem Kunden nicht 
lediglich einen rechtlichen Vorteil gewähren und der Kunde mit den Änderun-
gen nicht einverstanden ist, kann er innerhalb von sechs Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung über die Änderung schriftlich widersprechen. Für den Fall 
des Widerspruchs gelten die bisherigen Regelungen zunächst unverändert 
fort. Widerspricht der Kunde nicht, gelten nach Ablauf der Widerspruchsfrist 
die geänderten Regelungen. Der ISP wird den Kunden auf die Widerspruchs-
möglichkeit und die möglichen Rechtsfolgen für den Fall des Ausbleibens des 
Widerspruchs in der Mitteilung über die Änderungen gesondert hinweisen. 
Das Kündigungsrecht der Parteien bleibt hiervon unberührt.

8.3. Die jeweils gültige Preisliste liegt in den Geschäftsstellen des ISPs zur Ein-
sicht- und Mitnahme aus und ist unter www.sw-unna.de abrufbar.

9. Störungen/Wartungs- und Installationsarbeiten
9.1. Telefonische Störungsmeldungen werden grundsätzlich innerhalb der Ge-

schäftszeit (Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 
07.00 bis 12.00 Uhr mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) entgegen-
genommen.

9.2. Der Kunde verpflichtet sich, Störungen der von ihm genutzten Produkte sowie 
Störungen an den von dem ISP zur Verfügung gestellten Hardware und überlas-
senen Einrichtungen dem ISP unverzüglich anzuzeigen und nur von dem ISP be-
seitigen zu lassen. Der ISP ist berechtigt, nach eigener Wahl zu reparieren oder 
Ersatzgeräte zur Verfügung zu stellen. Der Kunde wird dem ISP bei der Fest-
stellung der Ursachen der Störungen sowie bei deren Beseitigung in zumutba-
rem Umfang unterstützen. Befindet sich der ISP mit der Störungsbeseitigung in 
Verzug, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte zu. Die Regelungen dieses 
Paragraphen gelten nicht für Hardware, die im Eigentum des Kunden sind.

9.3. Der ISP wird Störungen seiner technischen Einrichtungen im Rahmen seiner 
bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten zügig innerhalb 
der Regelentstörungszeit (Montag bis Donnerstag von 07.00 Uhr bis 16.00 
Uhr und Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr, soweit diese Tage keine gesetzlichen 
Feiertage sind) beseitigen. Die technischen Einrichtungen des ISPs erstre-
cken sich in der Regel bis zum Übergabepunkt. Soweit nicht anders verein-
bart, ist der ISP zu etwaigen Störungsbeseitigungen an ihm nicht gehörenden 
Einrichtungen, insbesondere der Innenhausverkabelung, nicht berechtigt 
und auch nicht verpflichtet.

9.4. Der ISP wird den Kunden möglichst von einer längeren vorübergehenden 
Leistungseinstellung oder -beschränkung unterrichten. Diese Mitteilungs-
pflicht besteht jedenfalls dann nicht, wenn die Unterrichtung nach den je-
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weiligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder 
-beschränkung nicht möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener 
Unterbrechungen verzögern würde.

9.5. Der Kunde wird dem ISP die Aufwendungen ersetzen, die durch die Über-
prüfung seiner technischen Einrichtungen entstanden sind, sofern keine oder 
vom Kunden zu vertretende Störungen der Einrichtungen des ISPs vorlagen 
und der Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können.

9.6. Der ISP behält sich vor, ohne weitere Ankündigung – in der Regel nachts – 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an seinen technischen Anlagen, 
seinem Netzwerk etc. zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der bereit-
gestellten Produkte durchzuführen. In diesen Zeiten kann es zu Leistungs-
einstellungen oder -beeinträchtigungen im Betrieb kommen, die den Kunden 
jedoch nicht zur Minderung der geschuldeten Vergütung berechtigen.

9.7. Der Kunde ist auch in sonstigen Fällen der unerheblichen und/oder kurz an-
dauernden Leistungsunterbrechung nicht zur Minderung des geschuldeten 
Entgelts berechtigt.

10. Haftung
10.1. Für Personenschäden, die Übernahme einer Garantie und Ansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz haftet der ISP unbeschränkt.
10.2. Für sonstige Schäden haftet der ISP, wenn der Schaden von dem ISP, seinen 

gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Der ISP haftet darüber hinaus 
bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf), 
in diesen Fällen allerdings begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehba-
ren Schaden. Die Haftung für die einfache oder leicht fahrlässige Verletzung 
sonstiger Pflichten ist ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Regelungen, 
wie das Produkthaftungsgesetz, bleiben unberührt.

10.3. Die verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a BGB ist ausgeschlos-
sen. Der ISP haftet nicht für mögliche Schäden, die dem Kunden durch die 
Installation oder den Betrieb eines Empfangsgeräts entstehen, das er nicht 
von dem ISP erhalten hat.

10.4. Die technischen Einrichtungen des ISPs erstrecken sich in der Regel bis zum 
Übergabepunkt und auf die Hardware, soweit diese vom ISP zur Verfügung 
gestellt wurde. Für etwaige Störungen an den dem ISP nicht gehörenden Ein-
richtungen, insbesondere der Innenhausverkabelung, übernimmt der ISP kei-
ne Haftung und keine Gewähr.

10.5. Die Haftung des ISPs für Vermögensschäden des Kunden aus der Erbringung 
von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit im Sinne des 
Telekommunikationsgesetzes richtet sich nach § 44a TKG in der jeweils gülti-
gen Fassung.

10.6. Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr 
und -minderung zu treffen.

10.7. Der ISP ist nicht für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der mittels 
seiner Produkte von Dritten zu erlangenden Inhalten (Informationen) verant-
wortlich.

11.	 Rücksendekosten
 Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht im Hinblick auf die Lieferung 

von Waren Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten für die Rücksendung 
zu tragen.

12.	 Bonitätsprüfung/Datenaustausch	mit	Auskunfteien/
 Sicherheitsleistung
12.1. Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Be-

endigung des Vertragsverhältnisses erhebt und verwendet der ISP Wahr-
scheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten 
einfließen.

12.2. Der ISP ist berechtigt, bei der Schufa Holding AG (SCHUFA), Wirtschaftsaus-
kunfteien und Kreditversicherungsgesellschaften (im Folgenden gemeinsam 
„Einrichtungen“) vor Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit 
Auskünfte über die Bonität des Kunden einzuholen, Daten über die Beantra-
gung, die Aufnahme und die Beendigung des Vertrages sowie personenbe-
zogene Vertragsdaten und Angaben über nicht vertragsgemäße Abwicklung 
(z.B. Kündigung wegen Zahlungsverzug) den Einrichtungen mitzuteilen. So-
weit während des Kundenverhältnisses solche Daten bei den Einrichtungen 
aus anderen Kundenverhältnissen anfallen, erhält der ISP hierüber Auskunft.

12.3. Die Datenübermittlung erfolgt nur, wenn und soweit dies zur Wahrung be-
rechtigter Interessen des ISPs oder eines Vertragspartners der Einrichtungen 
erforderlich ist, die schutzwürdigen Belange des Kunden nicht beeinträchtigt 
werden und die Voraussetzungen des Art 6 DSGVO vorliegen. Hierbei wird 
der ISP alle relevanten rechtlichen Bestimmungen, insbesondere solche des 
Datenschutzes, beachten. Bei Firmenkunden tauscht der ISP mit weiteren 
Wirtschaftsauskunfteien und Kreditversicherungsgesellschaften Daten nach 
diesen Grundsätzen aus.

12.4. Der Kunde kann bei der zuständigen Einrichtung Auskunft über die ihn betref-
fenden Daten erhalten. Der ISP teilt dem Kunden auf Anfrage die Anschrift 
der Einrichtung mit. Er kann sodann weitere Informationen über zu seiner 
Person/Firma gespeicherten Daten auf schriftlichem Wege vom Betreiber der 
Einrichtung(en) erhalten.

12.5. Eine für das Zustandekommen des Vertrages vereinbarte oder aufgrund 
dieses Vertrages bzw. Gesetzes geforderte Sicherheitsleistung ist vom 
Kunden unverzüglich auf ein vom ISP zu benennendem Konto zu zahlen. 
Erfolgt die Zahlung nicht, unvollständig oder verspätet, kommt der Ver-
trag nicht zustande bzw. dem ISP steht ein fristloses Kündigungsrecht zu. 
Der Kunde haftet für etwaige Schäden, die aus dem dadurch nicht oder 
verspätet durchgeführten Vertragsbeginn bzw. der Vertragsbeendigung 
resultieren, wenn er die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung zu ver-
treten hat.

12.6. Eine gezahlte Sicherheitsleistung wird nicht verzinst und verbleibt bis zum 
Ende der Vertragslaufzeit bei dem ISP und darüber hinaus bis zur vollstän-
digen Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden gegenüber dem ISP. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, etwaig aufgelaufene Zahlungsrückstände mit 
der Sicherheitsleistung zu verrechnen. Die Verrechnung seitens des ISPs 
erfolgt erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, spätestens bei 
Abgabe an das Inkasso. Ein nach Verrechnung etwaig bestehendes Gutha-
ben des Kunden führt nicht zur Unwirksamkeit einer wegen Zahlungsverzu-
ges ausgesprochenen Kündigung. Es wird dem Kunden nach vollständiger 
Abwicklung des Vertrages auf ein durch dieses zu benennende Konto über-
wiesen.

13.	 Datenschutz
 Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht 

erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten“ des ISP.

14.	 Sonstige	Bestimmungen
14.1. Der ISP darf seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teil-

weise auf einen Dritten übertragen. Der ISP hat dem Kunden diese Über-
tragung vor ihrem Wirksamwerden in Textform anzuzeigen. Der Kunde kann 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Zugang dieser Anzeige für den 
Zeitpunkt, an dem die Übertragung wirksam wird, kündigen. Der ISP wird den 
Kunden in der Anzeige auf dieses Kündigungsrecht hinweisen.

14.2. Der ISP darf die geschuldeten Leistungen ganz oder teilweise auch durch 
Dritte erbringen lassen.

14.3. Der Kunde kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vor-
heriger schriftlicher Zustimmung des ISPs auf einen Dritten übertragen.

14.4. Etwaige Abweichungen von diesen Bedingungen bei Vertragsschluss bedür-
fen der Schriftform.

14.5. Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

14.6. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, hat er keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland oder hat er seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Ver-
tragsschluss ins Ausland verlegt, ist der ausschließliche Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis der Sitz des ISPs. Der ISP ist 
jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand 
zu verklagen.

14.7. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig oder 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder un-
wirksamen Bestimmungen dieser AGB tritt das Gesetzesrecht (§ 306 Abs. 2 
BGB). Sofern solches Gesetzesrecht im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung 
steht (Regelungslücke) oder zu einem untragbaren Ergebnis führen würde, 
werden die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der nicht 
einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung zu 
treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt.

14.8. Alle vertraglichen Bestimmungen finden insoweit Anwendung, als gesetzli-
che Normen, insbesondere das Telekommunikationsgesetz, in ihren jeweils 
geltenden Fassungen nicht zwingend andere Regelungen treffen.

15.  Streitbeilegungsverfahren nach § 47a TKG
 Soweit Vertragsgegenstand ein Internet- und/oder Telefonieprodukt ist, sieht 

§ 47a TKG vor, dass der Kunde im Falle eines Streits mit dem ISP ein Schlich-
tungsverfahren bei der Bundesnetzagentur beantragen kann. Hierzu hat er 
einen formlosen Antrag an die Bundesnetzagentur zu richten. Deren Adresse 
lautet wie folgt: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn.

Stand: Mai 2020
Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, Sitz der Gesellschaft: 
Unna, eingetragen beim Amtsgericht Hamm unter HRB 3348.  
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Besondere Geschäftsbedingungen 
der Stadtwerke Unna GmbH
Internet und Telefonie

1. Geltungsbereich
 Diese besonderen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „BesGB“) gelten für 

Vertragsverhältnisse, die im Hinblick auf den Bezug der Internet- und/oder 
Telefoniedienste und damit verbundener Dienste des ISPs (Internet Service 
Providers) begründet werden. Die Rechte und Pflichten der Vertragspartei-
en ergeben sich in folgender Reihenfolge aus dem Auftragsformular und der 
Auftragsbestätigung, der jeweiligen Preisliste, der Leistungsbeschreibung, 
diesen BesGB und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“). Im 
Falle von Widersprüchen der Bestimmungen der vorstehenden Dokumente 
gehen die Bestimmungen der jeweils zuerst genannten Dokumente denen 
der danach genannten Dokumente vor. Für das jeweilige Vertragsverhält-
nis gelten die Bestimmungen nur, soweit der Kunde die entsprechenden 
Dienste beauftragt hat. Bezieht der Kunde neben dem Internet- und/oder 
Telefoniedienste weitere Dienste von dem ISP, gelten darüber hinaus die 
weiteren besonderen Geschäftsbedingungen für diese Dienste. Die BesGB 
finden auch Anwendung auf hiermit im Zusammenhang stehende Auskünf-
te, Beratungen, Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigungen.

Abschnitt A: Allgemeines (gilt für Internet- und Telefoniedienste)
2. Allgemeine Anforderungen/Service Level
2.1. Die Internet- und Telefoniedienste des ISPs dürfen nicht zu kommerziellen, 

freiberuflichen oder gewerblichen Zwecken genutzt werden, sofern es sich 
nicht ausdrücklich um einen als „Business“ bezeichneten Dienst handelt. 
Im Übrigen handelt es sich um einen Privatkundendienst. Eine Nutzung als 
Vorleistungsprodukt für Dritte ist nur zulässig, wenn es sich ausdrücklich 
um einen als „Business“ bezeichneten Dienst handelt und dies ausdrück-
lich Vertragsgegenstand ist.

2.2. Der physikalische und logische Netzabschlusspunkt des Internet- bzw. 
Telefonanschlusses wird durch ein Zugangsendgerät (z. B. Fritz!Box) ge-
bildet, das dem Kunden von dem ISP für die Dauer des Vertrages ggf. kos-
tenpflichtig zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Für den Zugang über 
das Netz des ISPs verwendet der Kunde an der vertraglich vereinbarten 
Serviceanschrift ausschließlich dieses Zugangsendgerät. Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, übernimmt der Kunde die Installation des 
vom ISP zur Verfügung gestellten Zugangsendgeräts und der eventuell 
erforderlichen Software. An den Netzabschlusspunkt kann der Kunde End-
geräte (z. B. PC, Telefon, Faxgerät, TK-Anlage) zur Übertragung von Daten 
und Sprache anschließen.

2.3. Die technischen Einrichtungen des ISPs erstrecken sich in der Regel bis 
zum Übergabepunkt und auf das Zugangsendgerät.

2.4. Die Hausverteilanlage (Verkabelung) gehört in der Regel nicht zu der tech-
nischen Einrichtung des ISPs. Der ISP kann die Bereitstellung der Internet- 
und/oder Telefoniedienste von der Rückkanalfähigkeit der Hausverteilan-
lage abhängig machen. Sofern der ISP im Einzelfall die Herstellung der 
Rückkanalfähigkeit der Hausverteilanlage übernommen hat, kann er von 
dem Vertrag zurücktreten, wenn sich herausstellt, dass die Herstellung 
der Rückkanalfähigkeit nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand mög-
lich ist, es sei denn, der Kunde oder der dinglich Berechtigte trägt den über 
das Normalmaß hinausgehenden Aufwand.

2.5. Der ISP ist berechtigt, die zur Nutzung der Internet- und/oder Telefonie-
dienste sowie zu deren Ergänzung oder Änderung erforderliche Software/
Firmware auf die Zugangsendgeräte aufzuspielen oder dort vorhandene 
Software/Firmware oder darauf gespeicherte Daten zu ergänzen oder zu 
ändern oder die Zugangsendgeräte auf Kosten des ISPs auszutauschen.

2.6. Die Leistungsmerkmale des Internet- und/oder Telefondienstes ergeben 
sich aus der Leistungsbeschreibung des jeweiligen Dienstes. Die mittle-
re Verfügbarkeit des Internet- und/oder Telefondienstes liegt im Jahres-
durchschnitt bei mindestens 97,5 % und ergibt sich aus der tatsächlichen 
Verfügbarkeitszeit des Anschlusses in Stunden in Relation zu der theo-
retisch möglichen Anschlussverfügbarkeit der letzten zwölf Monate. Bei 
der Berechnung der vertraglich vereinbarten Verfügbarkeit bleiben Zeiten 
der Nichtverfügbarkeit unberücksichtigt, deren Ursache der Kunde selbst 
zu vertreten hat oder die auf Änderungswünschen des Kunden beruhen. 
Ebenso unberücksichtigt bleiben Zeiten der Nichtverfügbarkeit aufgrund 
von unvermeidbaren Unterbrechungen (z. B. höhere Gewalt) oder Stö-
rungen im Internet außerhalb des Breitbandnetzes des ISPs, sofern diese 
nicht vom ISP zu vertreten sind. Auch gehen Störungen / Unterbrechungen 
während Wartungen nicht in die Berechnung der Verfügbarkeit ein.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1. Die vom Kunden zu zahlenden Entgelte setzen sich je nach Produkt aus 

einer Aktivierungs- bzw. Bereitstellungsgebühr und einer Grundgebühr so-
wie ggf. den Kosten für einen Pauschaltarif und den Verbindungsentgelten, 

die nicht von einem Pauschaltarif erfasst sind, sowie ggf. weiteren Kosten 
für gesondert beauftragte Dienste und Services zusammen.

3.2. Der Kunde ist auch verpflichtet, Entgelte zu zahlen, die durch befugte oder 
unbefugte Nutzung des Internet- bzw. Telefonanschlusses durch Dritte ent-
standen sind, es sei denn, der Kunde hat die Nutzung nicht zu vertreten.

4. Sperrung des Anschlusses
4.1. Der ISP behält sich das Recht vor, den Internet- bzw. den Telefonanschluss 

des Kunden zu sperren, wenn der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen von 
mindestens einem monatlich vereinbarten Entgelt oder mit sonstigen Zah-
lungsverpflichtungen in entsprechender Höhe in Verzug ist und eine ggf. ge-
leistete Sicherheit verbraucht ist und die Sperrung nicht unverhältnismäßig 
ist. Der ISP ist berechtigt, die Sperrung bis zur vollständigen Ausgleichung der 
Zahlungsrückstände aufrechtzuerhalten.

4.2. Der ISP behält sich das Recht vor, den Internet- bzw. den Telefonanschluss des 
Kunden ohne Ankündigung und ohne Einhaltung einer Wartefrist zu sperren, 
wenn
• der Kunde Veranlassung zu einer fristlosen Kündigung des Vertrags-
 verhältnisses gegeben hat oder
• eine Gefährdung der Einrichtungen des ISPs, insbesondere des Netzes, 
  durch Rückwirkungen von Endeinrichtungen oder eine Gefährdung der 
    öffentlichen Sicherheit droht oder
• der Kunde die Dienste missbräuchlich zum Eingriff in Sicherheits-
 einrichtungen des ISPs oder von Dritten nutzt oder
• das Entgeltaufkommen in sehr hohem Maße ansteigt und Tatsachen die 
 Annahme rechtfertigen, dass der Kunde bei einer späteren Durchführung
 der Sperrung Entgelte für in der Zwischenzeit erbrachte Leistungen nicht,
 vollständig oder nicht rechtzeitig entrichtet und geleistete Sicherheiten 
 verbraucht sind und die Sperrung nicht unverhältnismäßig ist.

5. Hardware
 Soweit der ISP dem Kunden während der Vertragslaufzeit Hardware (z. B. 

Fritz!Box, WLAN-Router, ONT) miet- oder leihweise zur Nutzung überlässt 
oder die überlassene Hardware noch unter dem Eigentumsvorbehalt des ISPs 
steht, gelten die Regelungen bezüglich Hardware in den AGB entsprechend. 
Ergänzend gelten die folgenden Regelungen:
• Der Kunde verpflichtet sich, für die Hardware ausschließlich von dem ISP bereit-
 gestellte Firmware zu verwenden. Der ISP ist gem. Abschnitt A Ziff. 2.5 berech-

 tigt, die Firmware der Hardware jederzeit für den Kunden kostenfrei zu aktua-
 lisieren. Daher ist der Kunde verpflichtet, seine persönlichen Einstellungen auf
 der Hardware zu sichern, um sicherzustellen, dass Einstellungen nach einem
Software-Update bzw. Hardwaretausch wiederhergestellt werden können.

• Soweit der Kunde aufgrund eines von ihm zu vertretenden Umstandes 
 seiner Rückgabeverpflichtung gemäß Ziff. 4.16 der AGB nicht nachkommt  
 sowie bei Verlust, den der Kunde zu vertreten hat, ist der Kunde ver-
 pflichtet, dem ISP pauschaliert Schadensersatz für jede nicht an den ISP 
 zurückgesandte Hardware gemäß Preisliste Wertersatz in Höhe des     
 jeweils im Zeitpunkt der Rückgabeverpflichtung bestehenden Restwertes 
 der jeweiligen Hardware zu leisten. Es ist dem Kunden unbenommen,
 geltend zu machen, dass dem ISP ein niedrigerer oder überhaupt kein
 Schaden entstanden ist.
• Der ISP ist exklusiv berechtigt, den SIP-Bereich der Hardware zu 
    verwalten. Dem Kunden ist es nicht gestattet, SIP-Rufnummern Dritter
 einzurichten.

6. Vertragslaufzeit und Kündigung
6.1. Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen für zusätzlich buchbare Optionen 

können von der Mindestvertragslaufzeit des Vertrags im Sinne von Ziff. 7.1 
der AGB abweichen.

6.2. Setzt eine Option einen Internet- oder Telefonanschluss voraus, so verlängert 
sich der Vertrag über den Internet- oder Telefonanschluss, sofern er vor dem 
Ende der Laufzeit des Vertrags über die Option endet, mindestens bis zum Ende 
der Laufzeit des Vertrages über die Option, jedoch höchstens um ein (1) Jahr.

6.3. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündi-
gung kommt es auf den Zugang bei der anderen Vertragspartei an.

6.4. Der ISP kann das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung 
der geschuldeten Entgelte oder in einem Zeitraum von mehr als 2 Monaten 
mit der Zahlung eines Betrages, der den monatlichen Entgelten für mindes-
tens zwei Monate entspricht, in Verzug ist.

6.5. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach Maßgabe der vertraglichen 
und gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Sofern der Kunde den Grund 
der außerordentlichen Kündigung zu vertreten hat, hat der ISP einen Anspruch 
auf Schadensersatz. Sonstige Ansprüche der Parteien bleiben unberührt.

6.6. Der Kunde ist verpflichtet, ihm von dem ISP während der Vertragslaufzeit 
zur Nutzung zur Verfügung gestellte Hardware (z. B. das Zugangsendgerät) 
innerhalb von zehn Tagen nach Vertragsbeendigung auf eigene Kosten und 
eigene Gefahr an den ISP zurückzusenden.

6.7. Abschnitt A Ziff. 4 gilt entsprechend.
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7. Weitergabe an Dritte
7.1. Der Kunde darf, die von dem ISP zu erbringenden Dienste und sonstigen  

Services nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des ISPs an Dritte 
weitergeben.

7.2. Der Kunde kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des ISPs auf einen Dritten übertragen.

7.3. Der ISP darf seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilwei-
se auf einen Dritten übertragen. Er hat dem Kunden diese Übertragung vor 
ihrem Wirksamwerden in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) anzuzeigen. 
Der Kunde kann den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Zugang der 
Anzeige für den Zeitpunkt, an dem die Übertragung wirksam wird, schriftlich 
kündigen. Der ISP wird den Kunden in der Anzeige auf dieses Kündigungs-
recht hinweisen.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten nicht an unbefugte Dritte 
weiterzugeben. Er hat den ISP unverzüglich zu informieren, sobald er davon 
Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten die Zugangsdaten bekannt sind 
oder bekannt sein können oder ihm diese abhandengekommen sind. Mit Zu-
gang einer solchen Mitteilung beim ISP wird der Kunde von einer etwaigen Haf-
tung aufgrund einer Nutzung durch unbefugte Dritte gegenüber dem ISP frei.

Abschnitt B: Internetdienste
8.  Zugang zum Internet
8.1 Der ISP gewährt dem Kunden im Rahmen seiner technischen, betrieblichen 

und rechtlichen Möglichkeiten nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmun-
gen für die Dauer des Vertrages einen Zugang zum Internet (nachfolgend 
„Internetanschluss“). Der ISP wird die ihm höchstmögliche Übertragungsge-
schwindigkeit entsprechend der mit dem Kunden vereinbarten Dienstevari-
ante ermöglichen. Die Übertragungsleistung ist jedoch auch von der Leistung 
des Providers des Empfängers oder Senders (nachfolgend „Gegenstelle“), 
von der Leistung der Verbindungsnetze Dritter und von der Leistungsfähig-
keit der vom Kunden eingesetzten Hard- und Software abhängig. Der ISP 
haftet nicht für eine von ihm nicht zu vertretende Einschränkung der Über-
tragungsgeschwindigkeit aufgrund der Leistung der Gegenstelle, der Leis-
tung der Verbindungsnetze Dritter und/oder der vom Kunden eingesetzten 
Hard- und Software, soweit diese nicht von dem ISP zur Verfügung gestellt 
wurde, oder für Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit im Inter-
net außerhalb des Breitbandnetzes des ISPs. Darüber hinaus kann durch die 
Nutzung einer WLAN-Verbindung die Übertragungsgeschwindigkeit einge-
schränkt sein.

8.2 Technische Voraussetzung für die Nutzung des Internetdienstes ist das Vor-
handensein eines Endgeräts (z. B. PC, Smartphone, Laptop). Dieses wird vom 
Kunden bereitgestellt.

8.3 Für die Kompatibilität etwaiger dem Kunden von dem ISP zur Verfügung ge-
stellter Hard- und Software mit der Hard- oder Software des Kunden über-
nimmt der ISP keine Haftung. Die Nutzung der Software unterliegt den Lizenz-
bedingungen des jeweiligen Softwareanbieters.

8.4 Sofern der ISP dem Kunden für die Nutzung der Internetdienste eine per-
sönliche Zugangskennung zuteilt, wird der Kunde diese vor dem unbefugten 
Zugriff Dritter schützen. Der Kunde wird für alle von ihm zu vertretenden 
Entgelte und Schäden aufkommen, die aus der Nutzung der Zugangskennung 
durch Dritte entstehen.

8.5 Der ISP kann den Internetzugang sowie den Zugang zu den sonstigen Leis-
tungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrecht-
erhaltung der Netzintegrität, der Schutz der Software oder der gespeicherten 
Daten, die Interoperabilität der Dienste oder der Datenschutz dies erfordern.

9.   Zusätzliche Dienste
9.1 Sofern der ISP dem Kunden die Möglichkeit bietet, sich persönliche E-Mail-Ad-

ressen einzurichten, wird sich der ISP bemühen, dem Kunden die von ihm 
gewünschten E-Mail-Adressen zuzuteilen. Für die gewählten E-Mail-Adressen 
ist der Kunde verantwortlich.

9.2 Wenn der ISP dem Kunden für den Empfang und den Versand von E-Mails 
Speicherkapazität zur Verfügung stellt, wird er die für den Kunden bestimm-
ten und noch nicht abgerufenen E-Mails mindestens drei Monate auf seinem 
Server speichern.

9.3 Ist die dem Kunden zur Verfügung gestellte Speicherkapazität erschöpft, kön-
nen keine weiteren Emails angenommen oder gesendet werden.

9.4 Der ISP ist berechtigt, sämtliche von dem ISP auf dem Kunden-Account ge-
speicherten E-Mails und sonstigen Inhalte/Daten, soweit dies technisch mög-
lich ist, mit automatisierten Programmen auf Viren und ähnliche schadens-
verursachende Programmbestandteile zu überprüfen. Der ISP kann nicht 
ausschließen, dass solche Viren oder schadensverursachende Programmbe-
standteile dennoch übertragen oder gespeichert werden. Der ISP behält sich 
vor, E-Mails oder sonstige Inhalte auf seinen Servern zu löschen oder einzelne 
E-Mail-Postfächer zu deaktivieren, die von solchen Programmen als gefähr-
lich eingestuft werden. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, seine E-Mails 
regelmäßig zu kontrollieren, empfangene E-Mails vom Server herunterzula-
den und den ISP unverzüglich zu informieren, wenn er E-Mails empfangen hat, 
bei denen er Anlass zu der Vermutung hat, dass sie Viren enthalten.

9.5 Der ISP haftet nicht für von ihm nicht zu vertretende technische Fehler der 
übermittelten Daten oder Viren, die trotz branchenüblicher Programme zum 
Schutz vor Viren in den übermittelten Daten enthalten sind. Der ISP haftet 
auch nicht für die im Verantwortungsbereich Dritter liegende Verfügbarkeit 
von Daten im Internet. Der ISP empfiehlt zum weiteren Schutz den unbeding-
ten Einsatz eines Sicherheitspakets und eine regelmäßige Sicherung aller 
relevanten Daten.

10.	 Rechte	und	Pflichten
10.1 Der Kunde darf die Internetdienste nur in dem vereinbarten Umfang und 

im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen nutzen. Ins-
besondere darf er keine schadhaften (z. B. virenverseuchten), sitten- oder 
gesetzeswidrigen (z. B. jugendgefährdenden, Gewalt oder den Krieg verherr-
lichenden) Inhalte über das Netz des ISPs und/oder das Internet abrufen, spei-
chern, online oder offline zugänglich machen, übermitteln, verbreiten, auf 
solche Inhalte hinweisen oder Verbindungen zu solchen Inhalten bereitstellen 
oder einer solchen Verbreitung oder Bereithaltung durch Dritte Vorschub leis-
ten. Der Kunde wird alle angemessenen Sorgfaltsmaßnahmen treffen, um zu 
verhindern, dass andere Nutzer, insbesondere Kinder und Jugendliche, über 
den Internetdienst Kenntnis von vorgenannten Inhalten erlangen.

10.2 Der Kunde wird ohne Zustimmung des jeweiligen Empfängers keine Ketten-
briefe, Junk- oder Spamming-Mails oder andere E-Mail-Massensendungen ver-
schicken.

10.3 Der Kunde ist für alle von ihm oder einem Dritten über seinen Internetan-
schluss bzw. seine Domains und Websites produzierten bzw. publizierten 
oder übermittelten Inhalte selbst verantwortlich. Eine generelle Überwa-
chung oder Überprüfung dieser Inhalte durch den ISP findet nicht statt.

10.4 Für die im Internet durch Dritte angebotenen Dienste und Inhalte ist der ISP 
ausschließlich nach Maßgabe der Gesetze verantwortlich. Insbesondere ist der 
ISP nicht verantwortlich für fremde Inhalte im Sinne des Telemediengesetzes.

10.5 Der ISP behält sich vor, den Zugang zu einem Angebot eines Dritten, das 
einen rechts- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist, jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung zu sperren.

10.6 Die Nutzung der von dem ISP gewährten Internetdienste zum Zwecke der 
Bereitstellung von Telemedien und/oder anderen Telekommunikationsdiens-
ten durch den Kunden gegenüber Dritten ist nicht gestattet, der Betrieb von 
Servern an dem Internetanschluss durch den Kunden ist nur gestattet, wenn 
Vertragsgegenstand ausdrücklich ein als „Business“ bezeichneten Dienst 
und/oder eine statische IP Adresse ist. Hiervon ausgenommen sind jedoch 
Hosting-, Filesharing-Server etc.

10.7 Bei missbräuchlicher Nutzung des Internetdienstes gemäß der vorstehenden 
Regelungen und/ oder bei Verstößen gegen geltendes Recht ist der ISP zur 
Sperrung bzw. Löschung der Inhalte und/oder fristlosen Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses berechtigt. Das gleiche Recht steht dem ISP auch in be-
gründeten Verdachtsfällen sowie bei einer Gefährdung des Netzes des ISPs 
oder des Internets zu.

10.8 Sofern der Kunde den Missbrauch bzw. Verstoß zu vertreten hat, ist er ver-
pflichtet, den ISP von allen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der Verletzung 
der vertraglichen Pflichten des Kunden gegen den ISP erhoben werden, 
freizustellen. Dies gilt auch im Hinblick auf Ansprüche, die wegen der Ver-
letzung von Rechten Dritter durch Handlungen des Kunden oder wegen 
sonstiger rechtswidriger Handlungen des Kunden gegen den ISP erhoben 
werden, insbesondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechts-
verletzungen.

Abschnitt C: Telefondienste
11. Telefonanschluss
 Der ISP stellt dem Kunden im Rahmen der technischen, betrieblichen und 

rechtlichen Möglichkeiten nach Maßgabe dieser Bedingungen für die Dauer 
des Vertrages einen Telefonanschluss über das Breitbandnetz zur Verfügung. 
Nicht zum Leistungsumfang des Telefonanschlusses gehört die Möglichkeit 
des Anschlusses von Hausnotrufgeräten.

12.  Verbindungsleistungen
12.1 Der Kunde kann mithilfe von Endgeräten (z. B. Telefon, Fax) Anrufe und Verbin-

dungen entgegennehmen und von dem ISP zu anderen Teilnehmeranschlüs-
sen herstellen lassen (nachfolgend gemeinsam „Verbindungsleistungen des 
ISPs“). Die Verbindungsleistungen des ISPs dienen der Übermittlung von Spra-
che und anderen Signalen, z. B. Telefax und/oder Datenkommunikation.

12.2 Die Verbindungen des ISPs werden im Rahmen der bestehenden betrieb-
lichen und technischen Möglichkeiten mit einer mittleren Durchlasswahr-
scheinlichkeit von 97,5 % hergestellt.

12.3 Der Kunde ist im Rahmen von Flatrates (z. B. Flatrate ins deutsche Festnetz 
oder Auslandsflatrates) nicht berechtigt, Verbindungen zu Rufnummern 
aufzubauen, die einem anderen Zweck dienen, als dem Aufbau von Sprach- 
oder Faxverbindungen zu anderen Teilnehmern. Hierunter fallen insbeson-
dere Verbindungen, mittels derer der Kunde Zugang zum Internet erhält, 
die der Dateneinwahl dienen oder deren Leistungen über die direkte Kom-
munikationsverbindung per Telefon und/oder Fax zu einem anderen Teil-
nehmer hinausgehen (z. B. Mehrwertdienste mit geografischer Festnetzruf-
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nummer als Einwahlrufnummer) sowie Services für Chat, Callthrough, Call 
by Call, Call Back, Internet by Call u. ä. Ebenfalls ausgeschlossen wird die 
Nutzung der Telefon-Flatrate zur Durchführung von Massenkommunikation, 
wie z. B. Call-Center-Aktionen. Im Falle des Missbrauchs ist der ISP unabhän-
gig von den Regelungen des Abschnitts A Ziff. 4 berechtigt, den Anschluss 
sofort zu sperren und/oder den Optionstarif bei schuldhaftem Verstoß frist-
los zu kündigen.

12.4 Der ISP behält sich vor, unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden 
einzelne Zielrufnummern, Zielrufnummerngruppen oder Länderkennzahlen 
zu sperren. Eine Liste der jeweils gesperrten Rufnummern stellt der ISP dem 
Kunden auf Anfrage zur Verfügung.

12.5 Der ISP behält sich vor, über den Telefonanschluss eine modembasierte Inter-
netnutzung (so genanntes Dial-in) auszuschließen.

12.6 Verstößt der Kunde schuldhaft gegen Abschnitt C Ziff. 12.3, behält sich der 
ISP die außerordentliche Kündigung des Vertrages über die Telefoniedienste 
vor. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, eine Zahlung in Höhe der für 
die entsprechenden Verbindungen anfallenden Entgelte gemäß der jeweils 
aktuellen Preisliste zu leisten. Die Geltendmachung eines darüber hinaus-
gehenden Schadensersatzanspruchs sowie die Sperre von Rufnummern, die 
solche Verbindungen herstellen, behält sich der ISP vor.

13.  Rechnung und Einzelverbindungsnachweis
13.1 Der Kunde erhält von dem ISP monatlich eine Rechnung. Diese enthält eine 

Aufstellung der zu zahlenden Verbindungsleistungen des ISPs, soweit diese 
nicht von einem Pauschaltarif (Flatrate) erfasst werden.

13.2 Wünscht der Kunde einen Einzelverbindungsnachweis, werden die aufge-
führten Zielrufnummern der Verbindungsleistungen des ISPs nach Wunsch 
des Kunden entweder um die letzten drei Ziffern gekürzt oder in vollstän-
diger Länge angegeben, soweit sie für eine Nachprüfung von Teilbeträgen 
der Rechnung erforderlich sind. Zur Wahrung des Datenschutzes werden 
die Zielrufnummern der Anrufe und Verbindungen zu bestimmten Personen, 
Organisationen und Behörden, insbesondere der Seelsorge, nicht ausgewie-
sen. Die zu bezahlenden Entgelte werden hierfür in einer Summe angege-
ben. Der Kunde ist verpflichtet etwaige Mitbenutzer des Telefonanschlusses 
darauf hinzuweisen bzw. in Kenntnis zu setzen, dass er die Erstellung eines 
Einzelverbindungsnachweises beim ISP beauftragt hat. Zudem hat er die Mit-
benutzer auf die jeweils gewählte Form des

13.3 Einzelverbindungsnachweises hinzuweisen. Auch hat er zukünftige Mitbe-
nutzer entsprechend zu informieren.

13.4 Eine dem ISP erteilte Einzugsermächtigung berechtigt diesen auch zum 
Einzug der entsprechenden Forderungen der Diensteanbieter. Im Falle von 
Nichtzahlung erfolgen Mahnungen und ein etwaig durchzuführendes Inkasso 
seitens der Diensteanbieter oder deren Erfüllungsgehilfen. 

14.  Vorleistung Dritter
 Soweit der ISP eine Leistung zu erbringen hat, die von erforderlichen Vorleis-

tungen, Zustimmungen oder Erlaubnissen Dritter oder des Kunden abhängig 
ist, steht die Leistungspflicht des ISPs unter dem Vorbehalt, dass diese recht-
zeitig, vollständig und in der erforderlichen Qualität erfolgen. Werden die er-
forderlichen Vorleistungen, Zustimmungen und Erlaubnisse nicht rechtzeitig, 
vollständig und in der erforderlichen Qualität erbracht, entfällt insoweit die 
Leistungspflicht des ISPs und die Haftung des ISPs ist ausgeschlossen. Die 
Leistungspflicht entfällt nicht und die Haftung ist nicht ausgeschlossen, wenn 
der ISP die nicht verspätete, unvollständige oder mangelhafte Qualität zu ver-
treten hat. Eine Änderung der Beweislast ist mit dieser Bestimmung nicht 
verbunden.

Stand: Mai 2020
Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, Sitz der Gesellschaft: 
Unna, eingetragen beim Amtsgericht Hamm unter HRB 3348.



Besondere Geschäftsbedingungen 
der Stadtwerke Unna GmbH
TV-Pakete und TV-Services 
Geltungsbereich
Diese besonderen Geschäftsbedingungen gelten für Vertragsverhältnisse, die im Hinblick auf den Bezug von analogen und/oder digitalen 
TV-Paketen und anderen TV-Services (zusammen „TV-Pakete“) begründet oder geändert wurden.

Die TV-Pakete können nur in Verbindung mit einem Breitbandanschluss genutzt werden, und nur, wenn während der gesamten Vertragslaufzeit 
des TV-Paket-Vertrages ein Vertragsverhältnis mit dem ISP in Form eines Breitbandanschlusses besteht. Endet das Vertragsverhältnis hinsichtlich 
des Breitbandanschlusses aus einem nicht vom ISP zu vertretenden Grund, besteht für den ISP ein außerordentliches Kündigungsrecht. Hat der 
Kunde die Kündigung zu vertreten, haftet er dem ISP für den entstandenen Schaden. Dem Kunden steht zur Vermeidung der außerordentlichen 
Kündigung durch den ISP das Recht zu, den Vertrag über den Breitbandanschluss bis zum Ende der Vertragslaufzeit über das TV-Paket zu verlän-
gern bzw. ggf. neu abzuschließen.

Der ISP behält sich das Recht vor, bei der Einstellung oder Änderung des Genres eines Programms durch den Programmanbieter, bei Ablauf ein-
zelner Verwertungsrechte des ISPs oder bei für ihn zwingenden Entscheidungen der Landesmedienanstalt in Bezug auf die Einstellung oder den 
Austausch eines Programms, die Struktur eines einzelnen TV-Pakets oder einer Kombination von zwei oder mehreren TV-Paketen zu verändern. 
Dies gilt nicht als Leistungsmangel, Kündigungsgrund etc.

Die Programmsignale der TV-Pakete und TV-Services dienen der Versorgung von Haushalten. Sie dürfen nicht zur Versorgung innerhalb von Ho-
tels, Gasthöfen, Krankenhäuser, Seniorenheimen, Campingplätzen, Gefängnissen, Fitnessstudios oder ähnlichen Einrichtungen genutzt und/oder 
öffentlich wiedergegeben werden.

Stand: Mai 2020
Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna
Sitz der Gesellschaft: Unna, eingetragen beim Amtsgericht Hamm unter HRB 3348.
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